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AsHeisblatt wird von 80 Bürgermeistereienin eigenem Kasten am Rathauk auSgehängt, wodurch Inserate eine beispiellos große « erbreitmlg sind-»

»er itbcr&etJuttgtft über vorkommende Eret - Nitkk, Notizen re., werde« von ver Jtedaktio « mit Dank ««genommen
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Mittwoch , den 1. März 1916. 38 . Jahrgang.
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“ « « ■ ,“| iUnter dieser Bezeichnung bringt die Bezugsvereinigung iu
e t (ift ein für alle Haustierarten wie Schweine , Rindvieh , Pferde.

usw. sehr geeignetes Kraftfuttermittei zur Verteilung,
lande M Zu Ihrer Orientierung teilen wir Ihnen Folgendes mit:
" " broriHz Futter besteht aus Blättern . Blüten und Früchten des Hetde-

^klche künstlich getrocknet und fein vermahlen werden . ES
r » nach den vorliegenden Untersuchungen von Autoritäten etwa

lefes stichstoffreie Extraktstoffe . Die Stärkewerte betrogen etwa
en. in 100 Kilo Heibemchl . Der Geholt an Rolffascrn ist bei
'°„a rriellFghsjxaiiog big au f n,i o/# heruntergedrückt . Es kommt in
lurger Beschaffenheit dem besten Wiesenheu gleich. _ Ein besonderer

d des HeidemehlS liegt außerdem in seiner diätischcn Wirkung.
Abkochungen aus Heidemehl haben sich in Fällen von Diarrhöe

<ju all Heilmittel bewährt.
Der Preis des zur Ablieferung gelangenden Heidcmehls stellt
f Wir. 23 .— »Ins 7 °/, für 100 Kilo Rohgewicht

ließlich Sack , frachtfrei Bahnstation des Kommunalverbandes.
Sobald uns genügend Mengen zur Verfügung stehe», lasten
huen Bestellscheine in der für Kraftfuttermittel üblichen Form

««. Wir erbitten dann Verladeaufträge oder Rückgabe der
_ _ falls Sie für das Futtermittel keine Verwendung haben
)erechtigl̂ li. Die Mengen welche wir Ihnen »ustcllen . müssen, auch wenn
lem Iah " >4t din Ihnen abgenommen werden , auf den Ihnen zustehen-
n OOM öfc®nicil an Kraftsuiteimittel in Anrechnung gebracht werden,
gering sh diesem Grunde geben wir Ihnen schon beute von Vorstehendem
Smana , lviniS . mit der Bitte das Erforderliche vorzubereiten.

Kls Ihre Fultermittelverforgungssielle werden wir zur Zeit
n dortigen Kreis ein Quantum sichern und für Verbreitung

e tragen . Wir wären Ihnen indessen dankbar , wenn Sie in
Kreisblatt schon jetzt auf dieses Futtermittel aufmerksam

» wollten . '
Wir fügen einen kurzgefaßten Auszug betreffend dieses Futter-

bei.
Frankfurt a . W .. den 24 . Februar 1916.

Landwirtschaftliche Jentral . Darlehuskaffe
für Dentfchtand.

Filiale Frankfurt a . M.
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U « Aerre « Knrgermeiftrr « des Kreises zur KenntniS-
Jt  und Benachrichtigung der Viehhalter in geeigneter ausrei-
" Weise. Bestellungen sind baldigst einzureichen.

Wefterdarg , den 23 . Februar 1916 . Der Kaudrat.

Bekanntmachung.
An der Königlichen Gärtneriehraustait in Keriiu-

finden im Jahre ISitz folgende Sonderlehrgänge statt:
' « ehrgaog für Sriegsiuvalide « (allgemeiner Gartenbaukursus)

„ ^ vom 20 .- 25 . März.
«ehrgaug für Gartenfreunde (allgemeiner Gartenbaukursus für
Dame « und Herren ) vom 10 .- 15 . April.
«ehrgang für Obst - und Gemüseverwertuag für Dame«
d»m 19 .- 24 . Juni.

4 . Lehrgang für Obst - und Gemüseverwertung für tzaushaltuags.
lehreriunen vom 3.— 15 . Juli . „ , , . , .

5 . Lehrgang für Kriegsinvaliden (allgemeiner Gartenbaukurfus,
Fortsetzung des Lehrganges zu 1 ) vom 24 .- 29 . Juli.

M6 . Lehrgang sür Obst , und Gemüseverwerlung für Obstzuchter
und Obstdauintercffenten vom 2 .— 7. Oktober.

7 . Lehrgang für Apselverwertung für Damen und Herren
vom 16 .- 20 . Oktober.

s . Lehrgang sür Kriegsinvalideu (Obstbaumschnitt und -pflege,
Fortsetzung der Lehrgänge zu 1 und 5) vom 16 .- 21 . Oktober.

9 . Lehrgang für Obstbaumschuitt und -pflege für Damen und
Herren vom 30 . Oktober bis 4 . November.

Das llnterrichtshonoror beträgt:
Für die Lehrgänge zu 2 . 3 . 6 . 7 und 9 für Deutsche 9 Mk.,

für Ausländer 18 Mk . ; für den Lehrgang 4 für Deutsche
18 Mk . für Ausländer 36 Mk . ^ w . , .

Lehrgänge für „ Kriegsinvaliden " ( 1, 5 und 8) sind houorarfrei.
Es ist erforderlich , daß die Bewerber Lust uud Liebe zur
Natur , praktische Veranlagung für den Gartenbau »nd ent¬
sprechende Vorbildung besitzen . ^ .

Die Lehrpläne der einzelnen Lehrgänge werden auf Wunsch 4
Wochen vor Beginn jeden Lehrgangs zugesandt.

Anmeldungen sind möglichst frühzeitig an den Direktor der
Königlichen Gärtneilehranstalt zu richten . Nach erfolgter Zusage
ist das Unterrichtshonorar Porto - und bestellgeldfrei a«

die Kaffe der Königlichen Gärtnerlchranstalt in Lerlin -Dahle«
einzusenden, worauf die Ausfertigung der Teilnehmerkarte erfolgt.

Die Gärtnerlehranstalt ist Haltestelle der elektrische» Straßen,
bahn : Steglitz —Grunewald . Die nächste Station der Hoch, und
Untergrundbahn ist „ Dahlem -Hof " .

Aufnahme von Praktikanten zu jeder Zeit.
Der Direktor.

Dem Kgl . Herrn Landrat in
Westerburg

teile ich ergebenst mit , daß die Abhaltung der Liehmirkte im Unter»
westerwaldkreise bis auf weiteres gestattet wird.

Montabaur . den 23. Februar 1916. Der &«»»»«*.

Bekanntmachung
betreffend Zulassung von Azetylenschweißapparate «.

Auf Antrag der Technischen Aufsichtskomwlssto , für die
Untersuchungs - und Prüfstelle des Deutschen Azetyleuvereiis werden
die Azetylenschweißapparate mit 4 kg Karbidfüllung der Firma
Armaturen - und Apparate -Bauaustalt Ammon , G . m. b. H. in
Berlin -Schönebrrg . für daS Königreich Preußen gemäß den §§ 12
und 14 der Azetylenverordnung unter den Typennummer « „J 45
bzw. „A 23 " widerruflich unter de« a . a . O . festgelegte « Voraus¬
setzungen und Bedingungen zugelaffen.

Dir Fabrikschilder solcher Apparate müsse« auf den Rieten
oder Zinntropfeu , mit denen sie befestigt sind, de« Stempel des
Dampskeffel-RcvisionSvereins „ Berlin " i» Berlin trage «.

Für die Zulassung gellen jeweils dir von der Techmsche»
Auffichtskommifsion vorgeschlageurn , de« Behörde » mitgeteiltm
Bedingungen. Jl



Ser Erlaß vom 6. Dezcwbcr 1911 (H.-M -Nl. S . 452),
wird hiernach aufgehoben.

gSevlin» den 10. Januar 1916.
Der Minister für Handel nnd Gewerke.

I . A. : von Meyeren.
De« « rt«pott;eibehörden des Kreises

zur Keuutnis und Beachtung.
Westerburg, den 19. Februar 1916. Der Zandrat.

Bekanntmachung
Nr . Ch . II 1/1 . 16. K. R . 81.,

betreffend Höchstpreise für Eichenrinde, Fichten¬
rinde und zur Gerbstoffgewinnung geeignetes!

Kastanienholz. j
Tom «Z. februar ,- iö.

Die nachstehende Bekanntmachung wird auf Grund des '
Gesetzes über den Belagerungszustand vom 5 . Juni 1851 , in
Bayern auf Grund des Bayerischen Gesetzes über den Kriegszu¬
stand vom 5 . November 1912 in Verbindung mit der Aller¬
höchsten Verordnung vom 31 . Juli 1914 , des Gesetzes , betreffend
Höchstpreise , vom 4 . August 1914 ( Reichs -Gesetzbl . S . 339 ) in
der Fassung vom 17. Dezember 1914 (Reichs -Gesetzbl . S . 516 ),
der Bekanntmachung über die Aenderung dieses Gesetzes vom
21 . Januar 1915 (Reichs - Gesetzbl . S . 25 ) und vom 23 . Sept . J
1915 (Reichs - Gesetzbl . S . 693 ) zur allgemeinen Kenntnis ge¬
bracht mit dem Bemerken , daß Zuwiderhandlungen gemäß den
in der Anmerkung *) abgedruckten Bestimmungen bestraft werden , !
sofern nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen
angedroht sind.

8 1.

Von cUr Bekanntmachung betroffene Gegenstände.
Von dieser Bekanntmachung betroffen werden

1. Eichenrinde,
2 . Fichtenrinde,
3. Holz der zahmen Kastanie (soweit es zur Gerbstoff¬

gewinnung dient ) , ganz oder zerkleinert.
8 2.

I)ö <hstpreis.
Der Verkaufspreis für den Zentner (50 kg ) darf höchstens

betragen bei:
1. Eitbenrinde : Gebündelt.

a) Glanzrinde erster Güte . . . 13,00 Mark
b) Rinde im Alter bis zu 25 Jahren . 11,00 „
c) Rinde im Alter von 25 bis 45 Jahren 9,50 „
d) Rinde im Alter von mehr als 45 Jahren 7,00 „

2. fichtenrinde:
a) Gebirgsrinde , höchstens zu einem Drittel

schuppig . 9,50
b) andere Rinde . . . . 7,50 „

Für die Zerkleinerung der Rinde zu Lohe darf
nicht mehr als eine Mark für den Zentner (50
kg ) berechnet werden . Mischen der Rinde oder
der Lohe vor Ablieferung an die verarbeitende
Gerberei ist nicht gestattet.

Wird die Rinde auf dem Stamm verkauft , so
darf der Preis bei Hinzurechnung der notwen¬
digen Kosten für das Schälen und Bündeln den
Höchstpreis nicht übersteigen.

Anmerkung:  Der Höchstpreis versteht sich
für trockene , gesunde , nicht durch Feuchtigkeit und
ähnliche Einflüsse beschädigte Ware . Für Ware
geringerer Güte muß der Preis entsprechend
niedriger sein bei Vermeidung der durch die Be-

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu zehn¬
tausend Mark wirb bestraft:

1. wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet,
2. wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrages auffordert, durch den

die Höchstpreise überschritten werden, oder sich zu einem solchen Ver¬
trag erbietet,

3. wer einen Gegenstand, der von einer Aufforderung(§§ 2, 3 des Ge¬
setzes, betreffend Höchstpreise) betroffen ist, beiseiteschafft, beschädigt
«der zerstört,

4. wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zum Verkaufe von
Gegenständen, für die Höchstpreise festgesetzt sind, nicht nachkommt.

5. wer Vorräte an Gegenständen, für die Höchstpreise festgesetzt sind, dem
zuständigen Beamten gegenüber verheimlicht,

6. wer den nach§ 5 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, erlassenen Aus-
führungSbesttmmungen zuwiderhandelt.

In den Fällen Nr. 1 und2 kann neben der Strafe angeordnet werden,
daß die Verurteilnng auf Kosten des Schuldigen öffentlich bekannt zu machen
ift; auch kann neben Gefängnisstrafe auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte
erkannt werden.

kanntmachung gegen übermäßige Preistreiberei
vom 23 . Juni 1915 (Reichs -Gesetzbl . E . 467 ) in
Verbindung mit der Bekanntmachung , betreffend
Berichtigung und Ergänzung dieser Bekannt¬
machung vom 22 . August 1915 (Reichs -Gesetzbl.
S . 515 ) angedrohten Strafen.

reffe,
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3 . Holz der jabtnen Kastanie
Gebündej

1,50 Mg
§ 3.

Zahlungsbedingungen.
1. Die Höchstpreise sind frei Abfuhrplatz am Gewinnungs «d

und für Barzahlung bei Empfang berechnet.
2 . Neben den Höchstpreisen dürfen angerechnet werden:

a ) die Kosten der Verladung und Abfuhr , soweit sie m
wendig sind und die ortsüblichen Sätze nicht übersteige

b) die reinen Frachtkosten notwendiger Versendung mit
Bahn oder auf dem Wasser;

c ) Lagerkosten infolge Verwahrung der verkauften Wai
soweit sie vom ersten Tage des zweiten Monats rn
Kaufabschluß an nachweislich entstanden sind;

d ) Zinsverlust bei Stundung des Kaufpreises . Ist I
Kaufpreis gestundet worden , so dürfen bis zu zwei v«
Hundert Jahreszinsen über Reichsbankdiskont hinzuz
schlagen werden

3 . Andere , als die unter 2 aufgeführten Kosten dürfen i
insoweit angerechnet werden , als der Verkaufspreis
ihrer Hinzurechnung den Höchstpreis nicht überschreitet.

8 <
Zurückhaltung von Vorräten.

Bei Zurückhaltung von Vorräten ist sofortige Enteignui
zu gewärtigen , vorbehaltlich der dafür angedrohten Strafen.

Kraft.

Inkrafttreten.
Diese Bekanntmachung tritt mit dem 1. März 1916

Frankfurt a. W., den1. März 1916.
Stellvertretendes Generatksmmands 18. Armeelrsrp
Cb . I. 1./3 . 16 . K. R. A.

Bekanntmachung
betreffend Bestandserhebung und Beschla
nähme von Chemikalien und ihre Behandlun

>) all
Ge
sicl

Tom t.  Cßarj 1916.
Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit auf Ersuch

des Königlichen Kriegsministeriums mit dem Bemerken zur <4ft cf,e
meinen Kenntnis gebracht , daß jede Zuwiderhandlung gegen t j
Vorschriften , betreffend Bestandserhebung und Lagerbuchführui
auf Grund der Bekanntmachung über Vorratserhebungen vo
2 . Febr . 1915 (ReichS -Gesetzbl . S . 54 ) in Verbindung mit d>
Bekanntmachungen vom 3. Sept . 1915 (Reichs -Gesetzbl . S . 51
und vom 24 . Okt . 1915 (Reichs -Gesetzbl . S . 684 ) *) , und je
Zuwiderhandlung gegen die Beschlagnahmeverordnung auf Grm
der Bekanntmachung über die Sicherstellung von Kriegsbeda
vom 24 . Juni 1915 (Reichs -Gesetzbl . S . 357 ) in Verbindung r>iptftel

buden Ergänzungs -Bekanntmachungen vom 9 . Okt . 1916 (Rei
Gesetzbl . S . 645 ) und 25 . November 1915 ( Reichs -Gesetzbl . ! Dur
778 )**) bestraft wird , soweit nicht nach allgemeinen Strafgesetz tzgste
höhere Strafen verwirkt sind,

§ 1.
Inkrifttreteu dev Uerorduung.

a) Die Verordnung tritt mit Beginn des 1 . März 191
in Kraft und ersetzt die Verordnung 6b . 1. 1./8 . 15 . K. R . 8
*) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieser Verordnung vk
pflichtet ilt, n icht in der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder wisscntb Di<
unvollständige Angaben macht, wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten ods

Sil

welck
m al
ymer

lieg

| besämit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft, auch können Vorräte,- ,
verschwiegen sind, im Urteil für dem Staate verfallen erklärt wert! r "
Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich die vorgeschriebenen Lagerbücher eil| Vei
zurichten und zu führen unterläßt. je.

Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er aus Grund dieser Verordnung ve< I
pflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder unvollB
digc Angaben macht, wird mit Geldstrafe bis dreitausend Mark »d Fäl
im Unvermögensfalle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft. Ebe« zu
wird bestraft, wer fahrlässig die vorgeschricbciien Lagerbücher cinzurWI5»
und zu führen unterläßt. , j .
**) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu »e» Kt,

tausend Mark wird, sofern nicht nach allgemeinen Strafgesetzen höhere Sü ode
fen verwirkt sind, bestraft: pal

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite schafft, *
schädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder kauft, oder ein arides ftat
Beräußerungs- oder Erwcrbsgeschäft über ihn abschließt; die
wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände zu 0(1 Kri
wahren oder pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt;
wer den nach8 5 crlaffcnen AusführungsbestimmungenzunM «
handelt. mn

3.
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treffend Bestandserhebung und Beschlagnahme von Chemikalien
,d ihre Behandlung , vom 1. August 1915.

d) Für die im § 3 Abs . d beschlagnahmten Gegenstände treten
eldepsticht und Beschlagnahme erst mit dem Empfang oder der
„lagerung der Ware in Kraft.

8 2 .
Ds « der Uerordtt « « , betroffene GegevflSnde.
Bon dieser Verordnung werden sämtliche Vorräte der in

untenstehenden Uebersichtstafel aufgeführten Stoffgattungen
innungs «d Stoffarten ( einerlei , ob Vorräte einer , mehrerer oder sämt-

jer Gattungen und Arten vorhanden sind ) betroffen , auch wenn
nach der Verfügung Ch . 1. 1. 8. 15 . K . R . A . frei waren.

8 3.

Ko » der Verordnung betroffene Pers - ue » !
Gesellschaften « s,v.

ften W « Eon dieser Verordnung werden betroffen:
"" in») alle gewerblichen Unternehmer , Firmen oder Personen , in

deren Betrieben die im § 2 aufgeführten Gegenstände er¬
zeugt , gebraucht oder verarbeitet werden , soweit die Vor¬
räte sich in ihrem Gewahrsam befinden , oder sich solche
Gegenstände aus Anlaß ihreH Wirtschaftsbetriebes , ihres
Handelsbetriebes oder sonst des Erwerbes wegen für sich
oder für andere in Gewahrsam haben , oder bei denen sich
solche Gegenstände unter Zollaufsicht befinden;

>) alle Kommunen , öffentlich - rechtlichen Körperschaften und
Verbände , in deren Betrieben solche Gegenstände erzeugt,
gebraucht oder verarbeitet werden , oder die solche Gegen¬
stände in Gewahrsam haben , oder bei denen sie sich unter
Zollaufsicht befinden;

Ö Personen , welche zur Wiederveräußerung oder Verarbeitung
durch sie oder andere bestimmte Gegenstände der im § 2
aufgeführten Art in Gewahrsam genommen haben , auch
wenn sie im übrigen kein Handelsgewerbe betreiben;

alle Empfänger (der unter a bis c bezeichnten Art ) solcher
reeborp Gegenstände nach Empfang derselben falls die Gegenstände

sich am Meldetag auf dem Versand befinden und nicht bei
einem der unter a bis c aufgeführten Unternehmer , Per¬
sonen usw . in Gewahrsam oder unter Zollaufsicht
gehalten werden;

jauch diejenigen Personen , Gesellschaften usw ., deren Vor¬
räte durch schriftliche Einzelverfügung beschlagnahmt wor¬
den sind . Die Einzelverfügungen und die Verordnungen Ch .* 1****6
1. 124/1 . 15. K. R. A., Oh. 1. 1./4 . 15. K. 9t. 8t., Ch. 1.
1./6 . 15. K. R. A. und Oh. !.|8. 15 . K. R. A. werden

. j durch diese allgemeine und erweiterte Verordnung ersetzt.
n lut 'a Verordnung betroffen sind hiernach insbesondere
l gegen d^ hend aufgeführte Betriebe und Personen:
mchführui gewerbliche Betriebe : Chemische Fabriken , Sprengstof-

fabriken und alle Betriebe , die Chemikalien Herstellen
oder verarbeiten;

Handelsbetriebe ; Kausteute , Lagerhalter , Spediteure,
Kommissäre usw;

wirtschaftliche Betriebe : Landwirte usw.

kriegsbed ^ Sind in dem Bezirk der verordnenden Behörden neben der
undung n Melle Zweigstellen vorhanden (Zweigfabriken , Filialen,
6 (Reich Mureaus , Nebengüter u .dgl ) so ist die Hauptstelle zur Meldung
stsetzbl . ‘ Durchführung der Beschlagnahmebestimmungen auch für diese
'trafgesetzl kjgsteüen verpflichtet . Die außerhalb des genannten Bezirks

welchem sich die Hauptstelle befindet ) ansässigen Zweigstellen
m als selbständige Betriebe ; die in dem genannten Bezirk
Men Hauptstellen dürfen jedoch die Meldungen der anßer-

Närz 191 "egenden Zweigstellen für diese miterstatten.
K. R . A § 4.
ordvung K Sefchlngnohme.
Itr Wiffenttf Die von dieser Verordnung betroffenen Gegenstände (8 2)

rz 1916
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Novatenbeschlagnahmt . Ihre Verwendung darf nur " rn " folgenderVorräte, ! j -
klärt wer»- "e erfolgen:

erbüdjer a > Verkauf und Lieferung (Versand ) beschlagnahmter Bestände
»rdnung vil sst ohne Erlaubnisschein gestattet mit Ausnahme der in
r unvotlB Spalte A der Uebersichtstafel angegebenen Fälle ; in diesen
. ^ der Erlaubnisschein vom Verkäufer bezw . Lieferer
traft , m  zu beantragen.
c cmgmi | Verarbeitung und Verbrauch beschlagnahmter Stoffe ( einer-
bir zu zkt ln , ob sie zur Herstellung von anderen beschlagnahmten

höhere Str oder mcht beschlagnahmten Stoffen dienen ) ist mit Aus¬
nahme der in der Uebersichtstafel unter B, C und D auf#

ite schafft, l geführten Fälle nur auf Grund von Erlaubnisscheinen ge-
•• ein aridrkl stattet ; Form und Inhalt der Erlaubnisscheine bestimmt

l le, Kriegs -Rohstoff -Abteilung des Königlich Preußischen
mbe zu Kriegsministeriums . Jst auf Grund eines Erlaubnisscheines
gen zuwid! « n beschlagnahmtes Erzeugnis entstanden, . *ar’ - - . , so kann dieses

mst Ausnahme der unter Spalte B , C und D der Ueber-

sichtstafel aufgeführten Fälle nur auf Grund eines weiteren
Erlaubnisscheines verarbeitet oder verbraucht werden , es sei
denn , daß der Erlaubnisschein einen weitergehenden Ver¬
brauch vorsieht.

Der Verarbeiter oder Verbraucher ist verpflichtet , bei
unmittelbaren Aufträgen der deutschen Heeres - oder Marine¬
behörden für die unter Spalte B der Uebersichtstafel ge¬
nannten Erzeugnisse einen schriftlichen Ausweis des un¬
mittelbaren Auftrages als Beleg bei seinen Akten gemäß §
6 aufzubewahren . Bei mittelbaren Aufträgen ist er ver¬
pflichtet , von dem Besteller eine schriftliche Erklärung da¬
rüber einzuholen , welcher unmittelbare Auftrag für die un¬
ter Spalte B der Uebersichtstafel genannten Erzeugnisse vor¬
liegt , (Nummer , Datum , Gegenstand des Auftrages , bestel¬
lende Behörde ) . Auch diese Erklärungen sind als Belege
gemäße § 6 aufzubewahren . Die Kriegs -Rohstoff - Abteilung
des Königlich Preußischen Kriegsministeriums kann jederzeit
jeden Verkauf , jede Lieferung , jeden Versand ( Lagerwechsel)
stwre Verarbeitung bezw . Verbrauch , soweit nach dieser
Verordnung ein Erlaubnisschein nicht erforderlich ist , ver¬
bieten.

ch Die nach § 4 » und b erforderlichen Anträge auf Ausferti¬
gung von Erlaubnisscheinen sind bei der Kriegschemikalien-
Aktiengesellschaft , Berlin W . 9, Köthener Str . 1 - 4 bezw.
bei deren Vertrauensmännern für Verteilung freigegebener
Chemikalien pünktlich und in der Regel auf den von der
Kriegschemikalien -Aktiengesellschaft herausgegebenen Vor¬
drucken einzureichen . Die Erlaubnisscheine werden in der
Regel für eine Gültigkeitsdauer von zwei Monaten ausge¬
stellt . Dre Anträge müssen bis zum 8 . des der Erlaubnis¬
periode vorangehenden Monats der Kriegschemikalien - Ak-
tiengesellschaft bezw . den zuständigen Vertrauensmännern
vorlregen.

Die Annahme von Anträgen , die nicht ordnungsmäßig
frankiert sind , wird verweigert.

ä ) Der nicht verbrauchte Teil der freigegebenen Mengen ver¬
fallt mit Ablauf des letzten Gültigkeitstages , auf den der
Erlaubnisschein lautet , erneut der Beschlagnahme.

8 5.
Meldepflicht.

, ... *? .n  dieser Verordnung betroffenen Vorräte ( § 2 ) sind
fc te -7 en§  W ?" 10. jeden Monats an die Kriegs -Rohstoff-
Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums zu melden,
soweit ste mcht nach Spalte F der Uebersichtstafel von der Melde»
pflicht befreit sind . Die Meldungen sind jedoch nicht bei der
Kriegs - Rohstoff - Abteilung , sondern bei der Kriegschemika lien Ak¬
tiengesellschaft , Berlin W 9, Äöthener Str . 1— 4, einzureichen.
Außerdem sind von den Firmen , denen besondere Fragebogen

r ^ ^ bgs -Rohstoff -Abteilung von der Kriegschemikalien Aktien¬
gesellschaft zugehen , die gestellten Fragen in der angegebenen
Frist zu beantworten.

e ^ "nahme von Meldungen , die nicht ordnungsmäßig
franklrt sind , wird verweigert.

r Soweit die Kriegschemikalien Aktiengesellschaft nicht unauf¬
gefordert Meldescheine zustellt , sind sie bei ihr anzufordern . An-
kragen , die das Meldewesen betreffen , sind ausschließlich an die
Knegschemikallen Aktiengesellschaft zu richten.

Eine Abschrift der Meldung ist von der meldenden Stelle
zuruckzubehalten , im Falle der Meldung durch die Hauptstelle
(vgl . § 3) sowohl von der Haupt - wie der Zweigstelle.
. ^ rwinderung der Vorräte unter die in Spalte F
öec uebersichtstafel angegebenen Mengen ist einmalige Anzeige
am nächstfolgenden Meldetermin einzureichm . Eine weitere Mel¬
dung ist dann so lange nicht erforderlich , als die Bestände nach
Spalte F der Uebersichtstafel von der Meldepflicht befreit sind.
Dre nicht der Meldepflicht unterliegenden Mengen bleiben gemäß
Uebersichtstafel beschlagnahmt.

§ 6.
jlagerdnch nnb Kelege.

Jeder von dieser Verordnung Betroffene (auch soweit er
nach Spalte § der Uebersichtstafel von der Meldepflicht bestell
ist) hat ein Lagerbuch einzurichten , aus dem jede Aenderung der
Vorratsmenge und ihre Verwendung ersichtlich sein muß . Ver¬
bunden mit der Lagerbuchführung ist eine Aktenhaltung einzu-

^er  aach §8 4 und 5 erforderlichen Belege und
Abschriften der Meldungen leicht auffindbar aufzubewahren sind.

Zur Feststellung , ob die Angaben richtig gemacht sind,
werden Beauftragte der Polizei - und Militärbehörden die Vor-
ratsraume untersuchen und die Bücher und Belege des zur Aus-

* verpflichteten prüfen ; sie find befugt , zur Ermittelung rich¬
tiger Angaben Vorratsräume , in denen Gegenstände zu ver¬
muten find , über welche die Auskunft verlangt wird , zu unter¬
suchen und die Bücher der zur Auskunft Verpflichteten einzusehen.

— —
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